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stungsverhandlungen, insbesondere über nukleare Abrüstung,
in der Konferenz auf ihrer Tagung 2005 keine Fortschritte er-
zielt wurden,

betonend, dass es notwendig ist, dass die Abrüstungskon-
ferenz mit den Verhandlungen über ein Stufenprogramm zur
vollständigen Beseitigung der Kernwaffen innerhalb einer
festgelegten Frist beginnt,

mit dem Ausdruck ihres Bedauerns darüber, dass auf der
Konferenz der Vertragsparteien im Jahr 2005 zur Überprüfung
des Vertrags über die Nichtverbreitung von Kernwaffen in kei-
ner der Sachfragen eine Einigung erzielt wurde,

mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über das Ausblei-
ben von Fortschritten bei der Durchführung der dreizehn
Schritte zur Anwendung von Artikel VI des Vertrags über die
Nichtverbreitung von Kernwaffen, die auf der Konferenz der
Vertragsparteien im Jahr 2000 zur Überprüfung des Vertrags
über die Nichtverbreitung von Kernwaffen vereinbart wur-
den172,

in dem Wunsche, das Ziel eines rechtsverbindlichen Ver-
bots der Entwicklung, Herstellung, Erprobung, Dislozierung,
Lagerung, Androhung des Einsatzes oder des Einsatzes von
Kernwaffen sowie der Vernichtung dieser Waffen unter wirk-
samer internationaler Kontrolle zu verwirklichen,

unter Hinweis auf das Gutachten des Internationalen Ge-
richtshofs vom 8. Juli 1996 über die Rechtmäßigkeit der Dro-
hung mit oder des Einsatzes von Kernwaffen173,

Kenntnis nehmend von den einschlägigen Teilen im Be-
richt des Generalsekretärs, die sich auf die Durchführung der
Resolution 59/83 beziehen174,

1. unterstreicht erneut die einstimmige Schlussfolge-
rung des Internationalen Gerichtshofs, wonach eine Verpflich-
tung besteht, in redlicher Absicht Verhandlungen mit dem Ziel
der nuklearen Abrüstung in all ihren Aspekten und unter stren-
ger und wirksamer internationaler Kontrolle zu führen und zu
einem Abschluss zu bringen; 

2. fordert alle Staaten erneut auf, dieser Verpflichtung
umgehend nachzukommen, indem sie multilaterale Verhand-
lungen aufnehmen, die zum baldigen Abschluss eines Kern-
waffenübereinkommens führen, das die Entwicklung, Herstel-
lung, Erprobung, Dislozierung, Lagerung, Weitergabe, An-
drohung des Einsatzes oder den Einsatz von Kernwaffen ver-
bietet und das die Vernichtung solcher Waffen vorsieht;

3. ersucht alle Staaten, den Generalsekretär über die
Anstrengungen und Maßnahmen zu unterrichten, die sie zur
Durchführung dieser Resolution und im Hinblick auf die nu-
kleare Abrüstung ergriffen haben, und ersucht den Generalse-

kretär, die Generalversammlung auf ihrer einundsechzigsten
Tagung über diese Informationen zu unterrichten;

4. beschließt, den Punkt "Folgemaßnahmen zu dem
Gutachten des Internationalen Gerichtshofs über die Rechtmä-
ßigkeit der Drohung mit oder des Einsatzes von Kernwaffen"
in die vorläufige Tagesordnung ihrer einundsechzigsten Ta-
gung aufzunehmen.

RESOLUTION 60/77
Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 8. Dezember 2005, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/60/463, Ziff. 94)175.

60/77. Verhütung des unerlaubten Transfers tragbarer
Flugabwehrsysteme, des unbefugten Zugangs zu
ihnen und ihres unbefugten Einsatzes

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 58/42 und 58/54 vom
8. Dezember 2003, 58/241 vom 23. Dezember 2003 und 59/90
vom 3. Dezember 2004,

in dem Bewusstsein, dass Abrüstung, Rüstungskontrolle
und Nichtverbreitung für die Wahrung des Weltfriedens und
der internationalen Sicherheit unabdingbar sind,

in Anerkennung des genehmigten Handels mit tragbaren
Flugabwehrsystemen zwischen Regierungen und des legiti-
men Rechts von Regierungen, solche Waffen im Interesse ih-
rer nationalen Sicherheit zu besitzen,

in Anbetracht der Bedrohung, die von dem unerlaubten
Transfer tragbarer Flugabwehrsysteme, dem unbefugten Zu-
gang zu ihnen und ihrem unbefugten Einsatz für die Zivilluft-
fahrt, die Friedenssicherung, das Krisenmanagement und die
Sicherheit ausgeht,

unter Berücksichtigung dessen, dass tragbare Flugabwehr-
systeme leicht zu transportieren, zu verbergen, abzufeuern und
unter bestimmten Umständen zu erlangen sind,

in der Erkenntnis, dass es im Kontext des verstärkten in-
ternationalen Kampfes gegen den globalen Terrorismus be-
sonders wichtig ist, eine wirksame Kontrolle über tragbare
Flugabwehrsysteme auszuüben,

in der Überzeugung, wie wichtig es ist, Transfers tragbarer
Flugabwehrsysteme und die dazugehörigen Schulungsmate-
rialien und Gebrauchsanweisungen einer wirksamen nationa-
len Kontrolle zu unterziehen sowie die Bestände an diesen
Waffen sicher und wirksam zu verwalten,

172 Siehe 2000 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-
Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document, Vol. I
(NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II)), Teil I, Abschnitt "Article VI and
eighth to twelfth preambular paragraphs", Ziff. 15.
173 A/51/218, Anlage; siehe auch Legality of the Threat or Use of Nuclear
Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports, 1996, S. 226.
174 A/60/122.

175 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Andorra, Argentinien, Armenien, Au-
stralien, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Bulgarien, Chile,
Dänemark, Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik Mazedoni-
en, Estland, Finnland, Frankreich, Ghana, Griechenland, Honduras, Ir-
land, Italien, Japan, Kanada, Kasachstan, Kenia, Kroatien, Lettland, Li-
beria, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Neuseeland,
Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Österreich, Philippinen, Polen, Por-
tugal, Republik Korea, Rumänien, Sambia, Samoa, Schweden, Schweiz,
Serbien und Montenegro, Sierra Leone, Singapur, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Thailand, Timor-Leste, Tschechische Republik, Türkei, Un-
garn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland und Zy-
pern.
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in Anerkennung der unterstützenden Rolle des unbefugten
Transfers sachdienlicher Materialien und Informationen bei
der unbefugten Herstellung und dem unerlaubten Transfer
tragbarer Flugabwehrsysteme und damit zusammenhängender
Komponenten,

unter Begrüßung der Anstrengungen, die verschiedene in-
ternationale und regionale Foren derzeit unternehmen, und
Kenntnis nehmend von den Erklärungen, die sie abgeben, um
die Transportsicherheit zu verbessern und die Verwaltung der
Bestände an tragbaren Flugabwehrsystemen zu stärken, um
den unerlaubten Transfer dieser Waffen, den unbefugten Zu-
gang zu ihnen und ihren unbefugten Einsatz zu verhüten,

feststellend, wie wichtig Informationsaustausch und
Transparenz beim Handel mit tragbaren Flugabwehrsystemen
sind, um Vertrauen und Sicherheit zwischen den Staaten auf-
zubauen und den unerlaubten Handel mit diesen Waffen sowie
den unbefugten Zugang zu ihnen zu verhüten,

in Anerkennung der beträchtlichen Anstrengungen, die ei-
nige Mitgliedstaaten unternehmen, um die von der zuständi-
gen nationalen Behörde für überschüssig erklärten tragbaren
Flugabwehrsysteme freiwillig einzusammeln, sicherzustellen
und zu zerstören,

1. hebt hervor, wie wichtig die uneingeschränkte
Durchführung des Aktionsprogramms zur Verhütung, Be-
kämpfung und Beseitigung des unerlaubten Handels mit
Kleinwaffen und leichten Waffen unter allen Aspekten ist, das
auf der Konferenz der Vereinten Nationen über den unerlaub-
ten Handel mit Kleinwaffen und leichten Waffen unter allen
Aspekten verabschiedet wurde176;

2. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, die ge-
genwärtigen internationalen, regionalen und nationalen An-
strengungen zur Bekämpfung und Verhütung des unerlaubten
Transfers tragbarer Flugabwehrsysteme, des unbefugten Zu-
gangs zu ihnen und ihres unbefugten Einsatzes zu unterstüt-
zen;

3. betont, wie wichtig es ist, die Herstellung, die Lage-
rung, den Transfer und die Vermittlung tragbarer Flugabwehr-
systeme wirksamen und umfassenden nationalen Kontrollen
zu unterziehen, um den unerlaubten Handel mit diesen Waf-
fen, den dazugehörigen Komponenten sowie mit Schulungs-
materialien und Gebrauchsanweisungen, den unbefugten Zu-
gang zu ihnen und ihren unbefugten Einsatz zu verhüten;

4. legt den Mitgliedstaaten nahe, Rechts- und sonstige
Vorschriften, Verfahren und Bestandsmanagementpraktiken
aufzustellen oder zu verbessern und andere Staaten auf Antrag
dabei zu unterstützen, um eine wirksame Kontrolle über den
Zugang zu tragbaren Flugabwehrsystemen und ihren Transfer
auszuüben, damit die unerlaubte Vermittlung dieser Waffen,
ihr unerlaubter Transfer, der unbefugte Zugang zu ihnen und
ihr unbefugter Einsatz verhütet wird;

5. legt den Mitgliedstaaten außerdem nahe, Rechts- und
sonstige Vorschriften und Verfahren aufzustellen oder zu ver-
bessern, um den Transfer tragbarer Flugabwehrsysteme an
nichtstaatliche Endnutzer zu verbieten, und sicherzustellen,
dass Ausfuhren dieser Waffen nur an Regierungen oder von ei-
ner Regierung bevollmächtigte Mittler erfolgen;

6. befürwortet Initiativen zum Austausch von Informa-
tionen und zur Mobilisierung von Ressourcen und Fachwis-
sen, um Staaten auf Antrag dabei behilflich zu sein, nationale
Kontrollen und Bestandsmanagementpraktiken zu verbessern,
mit dem Ziel, den unbefugten Zugang zu tragbaren Flugab-
wehrsystemen sowie ihren unbefugten Einsatz und Transfer zu
verhüten sowie gegebenenfalls überschüssige oder veraltete
Bestände an diesen Waffen zu vernichten;

7. beschließt, mit der Angelegenheit befasst zu bleiben.

RESOLUTION 60/78

Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 8. Dezember 2005, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/60/463, Ziff. 94)177.

60/78. Maßnahmen zur Verhinderung des Erwerbs von
Massenvernichtungswaffen durch Terroristen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 59/80 vom 3. Dezember
2004,

in Anbetracht der von der internationalen Gemeinschaft in
den einschlägigen Resolutionen der Generalversammlung und
des Sicherheitsrats zum Ausdruck gebrachten Entschlossen-
heit, den Terrorismus zu bekämpfen,

tief besorgt über die wachsende Gefahr der Verknüpfung
von Terrorismus und Massenvernichtungswaffen und insbe-
sondere über die Möglichkeit, dass Terroristen den Erwerb
von Massenvernichtungswaffen anstreben,

in Kenntnis der von den Staaten ergriffenen Maßnahmen
zur Durchführung der Resolution 1540 (2004) des Sicherheits-
rats über die Nichtverbreitung von Massenvernichtungswaf-
fen, die am 28. April 2004 verabschiedet wurde,

es begrüßend, dass das Internationale Übereinkommen zur
Bekämpfung nuklearterroristischer Handlungen178 am
13. April 2005 im Konsens verabschiedet wurde,

sowie begrüßend, dass die Internationale Atomenergie-Or-
ganisation am 8. Juli 2005 Änderungen zur Stärkung des Über-
einkommens über den physischen Schutz von Kernmaterial179

im Konsens verabschiedet hat,

176 Siehe Report of the United Nations Conference on the Illicit Trade in
Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects, New York, 9-20 July
2001 (A/CONF.192/15), Kap. IV, Ziff. 24. In Deutsch verfügbar unter
http://www.un.org/Depts/german/conf/ac192-15.pdf.

177 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Albanien, Argentinien, Armenien,
Aserbaidschan, Belgien, Bhutan, Bulgarien, Dänemark, Deutschland,
Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Fi-
dschi, Finnland, Frankreich, Georgien, Ghana, Griechenland, Indien, Ir-
land, Italien, Kambodscha, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Lettland, Li-
tauen, Luxemburg, Malta, Mauritius, Monaco, Myanmar, Nepal, Nieder-
lande, Norwegen, Polen, Portugal, Russische Föderation, Sambia, Serbi-
en und Montenegro, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien, Sri Lanka,
Thailand, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, Vereinigtes König-
reich Großbritannien und Nordirland und Zypern.
178 Resolution 59/290, Anlage.
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